
Anlage 8 
 

Dopingsubstanzen und Medikationskontrolle 
 
 
(1) Dopingsubstanzen 
sind Substanzen, die geeignet sind, die Leistung eines Pferdes/Ponys 
im Wettkampf zu beeinflussen. 
Das sind: 
• Stimulantia 
• Sedativa und Narkotika 
• Anabolika 
• Diuretika 
• Peptidhormone und Analoge 
 
(2) Verbotene Arzneimittel 
sind Substanzen, die als Arzneimittel eingesetzt werden, jedoch im 
Wettkampf verboten sind, und zwar solche, die 
• auf das Nerven-System 
• auf das Herz-Kreislauf-System 
• auf das Atmungs-System 
• auf das Verdauungs-System 
• auf das Harn-System 
• auf die Geschlechtsorgane 
• auf das Muskel- und Skelett-System 
• auf die Haut 
• gegen Infektionserreger 
wirken. 
 
Es gilt die jeweils neueste FN- Liste der verbotenen Substanzen.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Medikationskontrolle 
 

Durchführungsbestimmungen der Medikationskontrolle 
 
Es gelten die jeweils neuesten FN- Durchführungsbestimmungen 
zur Medikationskontrolle. 
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